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Rohrbach-Berg, 08.01.2026

ANBERAUMUNG EINER MUNDLICHEN
VERHANDLUNG

Die Betonblockbude GmbH beantragte unter Vorlage eines Projektes die Erteilung der
gewerbebehdrdlichen Genehmigung fur die Lagerung von Betonfertigteilen im Standort 4172 St.
Johann am Wimberg, Pesenbachstralle 9, Parz.Nr. 1149/4, KG St. Johann (Errichtungs- und
Betriebsbewilligung).

Weiters wurde um die Erteilung der Baubewilligung eines Lagergebaudes an diesem Standort
angesucht.

Hinsichtlich der naheren Details wird auf die Projektsunterlagen verwiesen.

Hiertber wird eine mindliche Verhandlung mit Augenschein an Ort und Stelle durchgefuhrt. Die
Nachbarn und sonstigen Beteiligten werden eingeladen, zu dieser Verhandlung zu kommen:

Datum: Dienstag, 20. Janner 2026
Ort der Zusammenkunft: 4172 St. Johann a.Wbg., PesenbachstralRe 9

Zeit: ca. 11:00 Uhr

Bitte kommen Sie personlich oder entsenden Sie an lhrer Stelle einen Bevollméchtigten. Sie
kénnen auch gemeinsam mit lhrem Bevollméachtigten zu uns kommen.

Bevollmachtigter kann eine eigenberechtigte nattirliche Person, eine juristische Person, eine
Personengesellschaft des Handelsrechts oder eine eingetragene Erwerbsgesellschaft sein.
Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, diirfen nicht
bevollmachtigt werden.



Der Bevollmé&chtigte muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine schriftliche Vollmacht
ausweisen kdnnen. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu lauten.

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich, wenn Sie sich durch eine zur berufsmafigen
Parteienvertretung befugte Person — z.B. einen Rechtsanwalt, Notar oder Wirtschaftstreuhander —
vertreten lassen, wenn Sie sich durch Familienmitglieder (bzw. Haushaltsangehorige, Angestellte,
Funktiondre von Organisationen), die uns bekannt sind, vertreten lassen und kein Zweifel an deren
Vertretungsbefugnis besteht, wenn Sie gemeinsam mit Inrem Bevollmachtigten zu uns kommen.

Bitte bringen Sie zur Verhandlung diese Verstandigung mit oder veranlassen Sie, dass Ihr
Bevollmachtigter diese mitbringt.

Sie kdénnen in die aufliegenden Plane und sonstigen Behelfe (Technische Beschreibung und
Einreichplane etc.) bis 19.01.2026 Einsicht nehmen:

e beim Gemeindeamt St. Johann am Wimberg und

e Dbeider Bezirkshauptmannschaft Rohrbach, Anlagen- und Umweltabteilung.

Fir den Parteienverkehr sind wir bei der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach fur Sie da:

Montag 07:30 - 12:00 Uhr
Dienstag 07:30 - 17:00 Uhr
Mittwoch 07:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 12:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:00 Uhr

Bei telefonischer Vereinbarung sind Termine selbstverstandlich auch aufl3erhalb dieser
Zeiten maoglich.

Rechtsgrundlagen:

88 40 bis 42 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, 88 81 und 356 der
Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994 und 8§ 93 Abs. 3 des Arbeithehmerinnenschutzgesetzes —
ASchG. § 32 06. Bauordnung 1994 i.V.m 81 der O6. Bau-Ubertragungsverordnung

Wir weisen darauf hin, dass die Verhandlung - abgesehen von lhrer persénlichen Verstandigung -

Xldurch Anschlag im Gemeindeamt St. Johann am Wimberg

Xl Veroffentlichung auf der Homepage der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach —
(http://www.bh-rohrbach.gv.at/aktuell/)

Oldurch Anschlag an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach

Odurch Verlautbarung in der fir amtliche Kundmachungen der Behdrde bestimmten Zeitung

kundgemacht wurde.

Zutreffendes ist angekreuzt X!

Hinweise

Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in lhrer Abwesenheit durchgefihrt oder
auf lhre Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versaumen (lhr Vertreter diese
versaumt). Wenn Sie aus wichtigen Griinden — z.B. Krankheit, Gebrechlichkeit oder Urlaubsreise — nicht
kommen kdnnen, teilen Sie uns dies sofort mit, damit wir allenfalls den Termin verschieben kdnnen.
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Als sonst Beteiligter (Nachbar) beachten Sie bitte, dass Sie, wenn Sie Einwendungen gegen den
Gegenstand der Verhandlung nicht spatestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Behtrde
wahrend der Amtsstunden bekannt geben oder wahrend der Verhandlung vorbringen, insoweit Ihre
Parteistellung verlieren.

Wenn Sie jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert waren,
rechtzeitig Einwendungen zu erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des
Versehens trifft, kbnnen Sie binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses, das Sie an der
Erhebung von Einwendungen gehindert hat, jedoch spétestens bis zum Zeitpunkt der rechtskréaftigen
Entscheidung der Sache, bei uns Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann als
rechtzeitig erhoben. Bitte beachten Sie, dass eine langere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes
oder unabwendbares Ereignis darstellt.

Nachbarn im Sinne der Gewerbeordnung sind alle Personen, die durch die Errichtung, den
Bestand oder den Betrieb einer Betriebsanlage gefahrdet oder belastigt oder deren Eigentum oder
sonstige dingliche Rechte gefahrdet werden kénnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich
vorubergehend in der Nahe der Betriebsanlage aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen
Satzes dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn gelten jedoch die Inhaber von Einrichtungen, in
denen sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben, Krankenanstalten und Heimen, regelmafig
Personen voriibergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen, und die Erhalter
von Schulen hinsichtlich des Schutzes der Schiler, der Lehrer und der sonst in Schulen stéandig
beschaftigten Personen. Als Nachbarn sind auch die oben genannten Personen zu behandeln, die
auf grenznahen Grundstiicken im Ausland wohnen, wenn in dem betreffenden Staat
Osterreichische Nachbarn in den entsprechenden Verfahren rechtlich oder doch tatsachlich den
gleichen Nachbarschaftsschutz genief3en.

Nachbarn im Sinne der O6. Bauordnung sind die Eigentiimer und Miteigentiimer der
Grundstiicke, die vom zu bebauenden Grundstiick hochstens 50 Meter entfernt sind, jedoch nur
unter der Voraussetzung, dass diese Eigentiimer und Miteigentiimer durch das Bauvorhaben
voraussichtlich in ihren subjektiven Rechten beeintrachtigt werden kdnnen. Personen, denen ein
Baurecht zusteht, sind Grundeigentiimern gleichgestellt. Sind die Miteigentimer der Grundstiicke,
auf denen das Bauvorhaben ausgefihrt werden soll, Wohnungseigentimer nach dem
Wohnungseigentumsgesetz oder nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975 und ist ihre
Zustimmung nach 8§ 28 Abs. 2 Z. 2 nicht erforderlich, gelten auch diese Miteigentimer als
Nachbarn, wenn ihre Wohnung (Raumlichkeit oder damit verbundener Teil der Liegenschaft)
unmittelbar an jene Raumlichkeit oder jenen Teil der Liegenschaft angrenzt, in der oder auf dem
das beantragte Bauvorhaben durchgefiihrt werden soll. Nachbarn kénnen gegen die Erteilung der
Baubewilligung mit der Begriindung Einwendungen erheben, dass sie durch das Bauvorhaben in
subjektiven Rechten verletzt werden, die entweder in der Privatrechtsordnung (privatrechtliche
Einwendungen) oder im 6ffentlichen Recht (6ffentlich-rechtliche Einwendungen) begriindet sind.

Freundliche Gril3e
Fur den Bezirkshauptmann:

Silvia Stobich

Hinweise:

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur

Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-ro.post@ooe.gv.at oder an die
Bezirkshauptmannschaft Rohrbach, Am Teich 1, 4150 Rohrbach-Berg, und fiihren Sie das Geschéftszeichen dieses Schreibens an.

Wir sind personlich fiir Sie da (Parteienverkehr): Mo, Mi, Do, Fr 07:30 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr; Informationen rund um die Uhr erhalten Sie
auch im Internet unter www.bh-rohrbach.gv.at.

Unsere Amtsstunden: Mo und Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Di 07:00 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 13:00 Uhr, Fr 07:00 bis 12:30 Uhr.
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https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhrohrbach.htm.

Seite 4



	ANBERAUMUNG EINER MÜNDLICHEN
	VERHANDLUNG

		2026-01-08T09:33:04+0100
	Example User




